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VERORDNUNG (EU) 2019/452 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 19. März 2019 

zur Schaffung eines Rahmens für die Überprüfung ausländischer 
Direktinvestitionen in der Union 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Mit dieser Verordnung wird ein Rahmen geschaffen für die Über
prüfung ausländischer Direktinvestitionen in der Union durch die Mit
gliedstaaten aus Gründen der Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung 
und für einen Mechanismus der Zusammenarbeit zwischen den Mit
gliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission 
im Zusammenhang mit ausländischen Direktinvestitionen, die die Si
cherheit oder die öffentliche Ordnung voraussichtlich beeinträchtigen. 
Sie umfasst die Möglichkeit für die Kommission, Stellungnahmen zu 
solchen Investitionen abzugeben. 

(2) Diese Verordnung berührt nicht die alleinige Verantwortung jedes 
Mitgliedstaats für den Schutz seiner nationalen Sicherheit gemäß Arti
kel 4 Absatz 2 EUV und das Recht jedes Mitgliedstaats, seine wesent
lichen Sicherheitsinteressen gemäß Artikel 346 AEUV zu wahren. 

(3) Diese Verordnung berührt nicht das Recht jedes Mitgliedstaats, 
zu entscheiden, ob er eine bestimmte ausländische Direktinvestition im 
Rahmen dieser Verordnung überprüft oder nicht. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „ausländische Direktinvestition“ eine durch einen ausländischen In
vestor getätigte Investition jeder Art zur Schaffung oder Aufrecht
erhaltung dauerhafter und direkter Beziehungen zwischen dem aus
ländischen Investor und dem Unternehmer oder Unternehmen, für 
den bzw. das das Kapital zur fortgesetzten Ausübung einer wirt
schaftlichen Tätigkeit in einem Mitgliedstaat bereitgestellt wird, ein
schließlich Investitionen, die eine effektive Beteiligung an der Ver
waltung oder Kontrolle eines Unternehmens ermöglichen, das eine 
wirtschaftliche Tätigkeit ausübt; 

2. „ausländischer Investor“ eine natürliche Person aus einem Drittstaat 
oder ein Unternehmen aus einem Drittstaat, die bzw. das eine aus
ländische Direktinvestition plant oder getätigt hat; 

3. „Überprüfung“ ein Verfahren, mit dessen Hilfe ausländische Direkt
investitionen geprüft, untersucht, genehmigt, an Bedingungen ge
knüpft, untersagt oder rückabgewickelt werden können; 

4. „Überprüfungsmechanismus“ ein allgemein anwendbares Rechts
instrument, beispielsweise ein Gesetz oder eine Vorschrift, und die 
damit zusammenhängenden verwaltungstechnischen Anforderungen, 
Durchführungsvorschriften oder -anleitungen, mit denen die Bestim
mungen, Bedingungen und Verfahren für die Prüfung, Unter
suchung, Genehmigung, Knüpfung an Bedingungen, Untersagung 
oder Rückabwicklung ausländischer Direktinvestitionen aus Gründen 
der Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung festgelegt werden; 

5. „ausländische Direktinvestition, die einer Überprüfung unterzogen 
wird“ eine ausländische Direktinvestition, die mithilfe eines Über
prüfungsmechanismus einer förmlichen Prüfung oder Untersuchung 
unterzogen wird; 

▼B
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6. „Überprüfungsentscheidung“ eine in Anwendung eines Überprü
fungsmechanismus getroffene Maßnahme; 

7. „Unternehmen aus einem Drittstaat“ ein nach dem Recht eines Dritt
staates gegründetes oder anderweitig errichtetes Unternehmen. 

Artikel 3 

Überprüfungsmechanismen der Mitgliedstaaten 

(1) Die Mitgliedstaaten können gemäß dieser Verordnung aus Grün
den der Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung Mechanismen zur 
Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen in ihrem Hoheitsgebiet 
aufrechterhalten, ändern oder einrichten. 

(2) Die Regeln und Verfahren im Zusammenhang mit Überprüfungs
mechanismen, einschließlich der einschlägigen Zeitrahmen, müssen 
transparent sein und dürfen nicht zu einer Diskriminierung zwischen 
Drittstaaten führen. Insbesondere legen die Mitgliedstaaten die eine 
Überprüfung auslösenden Umstände, die Gründe für eine Überprüfung 
sowie die anwendbaren ausführlichen Verfahrensregeln fest. 

(3) Die Mitgliedstaaten wenden im Rahmen ihrer Überprüfungs
mechanismen Zeitrahmen an. Die Überprüfungsmechanismen ermögli
chen es den Mitgliedstaaten, die Kommentare der anderen Mitgliedstaa
ten gemäß den Artikeln 6 und 7 und die Stellungnahmen der Kommis
sion gemäß Artikel 6, 7 und 8 zu berücksichtigen. 

(4) Vertrauliche Informationen sind zu schützen, darunter auch die 
wirtschaftlich sensiblen Informationen, die dem Mitgliedstaat, der die 
Überprüfung durchführt, zur Verfügung gestellt werden. 

(5) Die betroffenen ausländischen Investoren und die Unternehmen 
verfügen über die Möglichkeit, gegen die Überprüfungsbeschlüsse der 
nationalen Behörden Einspruch zu erheben. 

(6) Die Mitgliedstaaten, die bereits über einen Überprüfungsmecha
nismus verfügen, sorgen für die Aufrechterhaltung, Änderung oder Er
greifung von Maßnahmen, die zur Erkennung und Verhinderung der 
Umgehung der Überprüfungsmechanismen und -beschlüsse erforderlich 
sind. 

(7) Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission ihre bestehen
den Überprüfungsmechanismen bis zum 10. Mai 2019. Die Mitglied
staaten notifizieren der Kommission alle neu eingerichteten Überprü
fungsmechanismen und alle Änderungen eines bestehenden Überprü
fungsmechanismus innerhalb von 30 Tagen nach dem Inkrafttreten 
des neu eingerichteten Überprüfungsmechanismus oder der Änderung 
eines bestehenden Überprüfungsmechanismus. 

(8) Spätestens drei Monate nach Eingang der in Absatz 7 genannten 
Notifizierungen veröffentlicht die Kommission ein Verzeichnis der 
Überprüfungsmechanismen der Mitgliedstaaten. Die Kommission sorgt 
für die laufende Aktualisierung dieses Verzeichnisses. 

Artikel 4 

Faktoren, die von den Mitgliedstaaten oder der Kommission 
berücksichtigt werden können 

(1) Bei der Feststellung, ob eine ausländische Direktinvestition die 
Sicherheit oder die öffentliche Ordnung voraussichtlich beeinträchtigt, 
können die Mitgliedstaaten und die Kommission ihre potenziellen Aus
wirkungen unter anderem auf folgende Aspekte berücksichtigen: 

a) kritische Infrastrukturen physischer oder virtueller Art, einschließlich 
Energie, Verkehr, Wasser, Gesundheit, Kommunikation, Medien, Da
tenverarbeitung oder -speicherung, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, 

▼B



 

02019R0452 — DE — 19.09.2020 — 001.001 — 4 

Wahl- oder Finanzinfrastrukturen und sensible Einrichtungen sowie In
vestitionen in Grundstücke und Immobilien, die für die Nutzung dieser 
Infrastrukturen von entscheidender Bedeutung sind; 

b) kritische Technologien und Güter mit doppeltem Verwendungszweck 
im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 428/2009 des Rates ( 1 ), einschließlich künstlicher Intelligenz, 
Robotik, Halbleiter, Cybersicherheit, Luft- und Raumfahrt, Verteidi
gung, Energiespeicherung, Quanten- und Nukleartechnologien sowie 
Nanotechnologien und Biotechnologien; 

c) die Versorgung mit kritischen Ressourcen, einschließlich Energie 
oder Rohstoffen, sowie die Nahrungsmittelsicherheit; 

d) den Zugang zu sensiblen Informationen, einschließlich personenbe
zogener Daten, oder die Fähigkeit, solche Informationen zu kontrol
lieren; oder 

e) die Freiheit und Pluralität der Medien. 

(2) Bei der Feststellung, ob eine ausländische Direktinvestition die 
Sicherheit oder die öffentliche Ordnung voraussichtlich beeinträchtigt, 
können die Mitgliedstaaten und die Kommission insbesondere auch 
berücksichtigen, 

a) ob der ausländische Investor direkt oder indirekt von der Regierung, 
einschließlich staatlicher Stellen oder der Streitkräfte, eines Dritt
staats, unter anderem aufgrund der Eigentümerstruktur oder in 
Form beträchtlicher Finanzausstattung, kontrolliert wird, 

b) ob der ausländische Investor bereits an Aktivitäten beteiligt war, die 
Auswirkungen auf die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung in 
einem Mitgliedstaat hatten, oder 

c) ob ein erhebliches Risiko besteht, dass der ausländische Investor an 
illegalen oder kriminellen Aktivitäten beteiligt ist. 

Artikel 5 

Jährliche Berichterstattung 

(1) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission bis zum 31. März 
eines jeden Jahres einen jährlichen Bericht über das vorangegangene 
Kalenderjahr vor, der aggregierte Informationen über die in ihrem Ho
heitsgebiet getätigten ausländischen Direktinvestitionen auf der Grund
lage der ihnen zur Verfügung stehenden Informationen enthält sowie 
aggregierte Informationen über die gemäß Artikel 6 Absatz 6 und Ar
tikel 7 Absatz 5 erhaltenen Ersuchen anderer Mitgliedstaaten. 

(2) Die Mitgliedstaaten, die einen Überprüfungsmechanismus unter
halten, legen für jeden Berichtszeitraum zusätzlich zu den in Absatz 1 
genannten Informationen aggregierte Informationen über die Anwen
dung ihrer Überprüfungsmechanismen vor. 

(3) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat 
einen jährlichen Bericht über die Durchführung dieser Verordnung vor. 
Dieser Bericht wird veröffentlicht. 

▼B 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates vom 5. Mai 2009 über eine Ge
meinschaftsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Verbringung, der 
Vermittlung und der Durchfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungs
zweck (ABl. L 134 vom 29.5.2009, S. 1).
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(4) Das Europäische Parlament kann die Kommission zu einer Sit
zung seines zuständigen Ausschusses einladen, um systemische Fragen 
zur Durchführung dieser Verordnung zu erörtern und zu klären. 

Artikel 6 

Kooperationsmechanismus im Zusammenhang mit ausländischen 
Direktinvestitionen, die einer Überprüfung unterzogen werden 

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den übrigen Mit
gliedstaaten alle ausländischen Direktinvestitionen in ihrem Hoheits
gebiet mit, die einer Überprüfung unterzogen werden, indem sie die 
in Artikel 9 Absatz 2 dieser Verordnung genannten Informationen so 
bald wie möglich bereitstellen. Die Mitteilung kann eine Aufstellung der 
Mitgliedstaaten enthalten, bei denen davon ausgegangen wird, dass de
ren Sicherheit oder öffentliche Ordnung voraussichtlich beeinträchtigt 
sind. Gegebenenfalls bemüht sich der Mitgliedstaat, der die Überprü
fung durchführt, im Rahmen dieser Mitteilung anzugeben, ob die aus
ländische Direktinvestition, die einer Überprüfung unterzogen wird, sei
ner Auffassung nach voraussichtlich in den Geltungsbereich der Ver
ordnung (EG) Nr. 139/2004 fällt. 

(2) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass eine ausländische Di
rektinvestition, die in einem anderen Mitgliedstaat einer Überprüfung 
unterzogen wird, seine Sicherheit oder öffentliche Ordnung voraussicht
lich beeinträchtigt, oder verfügt er über Informationen, die für eine 
solche Überprüfung von Bedeutung sind, so kann er Kommentare an 
den Mitgliedstaat richten, der die Überprüfung durchführt. Der Mitglied
staat, der Kommentare abgibt, übermittelt diese gleichzeitig an die Kom
mission. 

Die Kommission teilt den anderen Mitgliedstaaten mit, dass Kommen
tare abgegeben wurden. 

(3) Ist die Kommission der Auffassung, dass eine ausländische Di
rektinvestition, die einer Überprüfung unterzogen wird, voraussichtlich 
die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung in mehr als einem Mitglied
staat beeinträchtigt, oder verfügt sie über einschlägige Informationen im 
Zusammenhang mit dieser ausländischen Direktinvestition, so kann sie 
eine Stellungnahme an den Mitgliedstaat richten, der die Überprüfung 
durchführt. Die Kommission kann eine Stellungnahme unabhängig da
von abgeben, ob andere Mitgliedstaaten Kommentare abgegeben haben. 
Die Kommission kann im Anschluss an Kommentare anderer Mitglied
staaten eine Stellungnahme abgeben. Die Kommission gibt eine solche 
Stellungnahme in begründeten Fällen ab, nachdem mindestens ein Drit
tel der Mitgliedstaaten der Auffassung ist, dass eine ausländische Di
rektinvestition voraussichtlich ihre Sicherheit oder öffentliche Ordnung 
beeinträchtigt. 

Die Kommission benachrichtigt die anderen Mitgliedstaaten, dass eine 
Stellungnahme abgegeben wurde. 

(4) Ist ein Mitgliedstaat der begründeten Auffassung, dass eine aus
ländische Direktinvestition in seinem Hoheitsgebiet voraussichtlich 
seine Sicherheit oder öffentliche Ordnung beeinträchtigt, so kann er 
die Kommission oder andere Mitgliedstaaten ersuchen, eine Stellung
nahme bzw. Kommentare abzugeben. 

(5) Die Kommentare gemäß Absatz 2 und die Stellungnahmen ge
mäß Absatz 3 sind hinreichend zu begründen. 

(6) Spätestens 15 Kalendertage nach Eingang der in Absatz 1 ge
nannten Informationen teilen die anderen Mitgliedstaaten und die Kom
mission dem Mitgliedstaat, der die Überprüfung durchführt, ihre Absicht 
mit, Kommentare gemäß Absatz 2 bzw. eine Stellungnahme gemäß 
Absatz 3 abzugeben. Die Mitteilung kann ein Ersuchen um zusätzliche 
zu den in Absatz 1 genannten Informationen enthalten. 

▼B



 

02019R0452 — DE — 19.09.2020 — 001.001 — 6 

Ersuchen um zusätzliche Informationen sind hinreichend zu begründen, 
auf die zur Abgabe von Kommentaren gemäß Absatz 2 bzw. einer 
Stellungnahme gemäß Absatz 3 erforderlichen Informationen zu be
schränken, müssen verhältnismäßig zum Zweck des Ersuchens sein 
und dürfen den Mitgliedstaat, der die Überprüfung durchführt, nicht 
über Gebühr belasten. Die Informationsersuchen und Antworten der 
Mitgliedstaaten sind gleichzeitig an die Kommission zu übermitteln. 

(7) Die Kommentare gemäß Absatz 2 bzw. die Stellungnahmen ge
mäß Absatz 3 sind an den Mitgliedstaat, der die Überprüfung durch
führt, zu richten und innerhalb einer vertretbaren Frist, spätestens aber 
35 Kalendertage nach Eingang der in Absatz 1 genannten Informatio
nen, an ihn zu übermitteln. 

Wurde gemäß Absatz 6 um zusätzliche Informationen ersucht, so sind 
die Kommentare oder Stellungnahmen ungeachtet des Unterabsatzes 1 
spätestens 20 Kalendertage nach Eingang der zusätzlichen Informatio
nen oder der Mitteilung gemäß Artikel 9 Absatz 5 abzugeben. 

Ungeachtet des Absatzes 6 kann die Kommission im Anschluss an 
Kommentare anderer Mitgliedstaaten eine Stellungnahme abgeben, 
nach Möglichkeit innerhalb der in diesem Absatz genannten Fristen, 
spätestens aber fünf Kalendertage nach Ablauf dieser Fristen. 

(8) Ist der Mitgliedstaat, der die Überprüfung durchführt, im Aus
nahmefall der Auffassung, dass seine Sicherheit oder öffentliche Ord
nung ein sofortiges Handeln erfordert, so teilt er den anderen Mitglied
staaten und der Kommission seine Absicht mit, vor Ablauf der in Ab
satz 7 genannten Zeitrahmen eine Überprüfungsentscheidung zu erlas
sen, und gibt eine hinreichende Begründung für die Notwendigkeit des 
sofortigen Handelns ab. Die anderen Mitgliedstaaten und die Kommis
sion bemühen sich, zügig Kommentare bzw. eine Stellungnahme ab
zugeben. 

(9) Der Mitgliedstaat, der die Überprüfung durchführt, berücksichtigt 
in angemessener Weise die Kommentare der anderen Mitgliedstaaten 
gemäß Absatz 2 und die Stellungnahme der Kommission gemäß Ab
satz 3. Die endgültige Überprüfungsentscheidung wird von dem Mit
gliedstaat erlassen, der die Überprüfung durchführt. 

(10) Die Zusammenarbeit gemäß diesem Artikel findet über die ge
mäß Artikel 11 eingerichteten Kontaktstellen statt. 

Artikel 7 

Kooperationsmechanismus im Zusammenhang mit ausländischen 
Direktinvestitionen, die keiner Überprüfung unterzogen werden 

(1) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass eine in einem anderen 
Mitgliedstaat geplante oder abgeschlossene ausländische Direktinvestiti
on, die in diesem Mitgliedstaat keiner Überprüfung unterzogen wird, 
voraussichtlich seine Sicherheit oder öffentliche Ordnung beeinträchtigt, 
oder verfügt er über einschlägige Informationen im Zusammenhang mit 
dieser ausländischen Direktinvestition, so kann er Kommentare an die
sen anderen Mitgliedstaat richten. Der Mitgliedstaat, der Kommentare 
abgibt, übermittelt sie gleichzeitig an die Kommission. 

▼B
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Die Kommission teilt den anderen Mitgliedstaaten mit, dass Kommen
tare abgegeben wurden. 

(2) Ist die Kommission der Auffassung, dass eine in einem Mitglied
staat geplante oder abgeschlossene ausländische Direktinvestition, die in 
diesem Mitgliedstaat keiner Überprüfung unterzogen wird, voraussicht
lich die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung in mehr als einem 
Mitgliedstaat beeinträchtigt, oder verfügt sie über einschlägige Informa
tionen im Zusammenhang mit dieser ausländischen Direktinvestition, so 
kann sie eine Stellungnahme an den Mitgliedstaat richten, in dem die 
ausländische Direktinvestition geplant ist oder abgeschlossen wurde. Die 
Kommission kann eine Stellungnahme unabhängig davon abgeben, ob 
andere Mitgliedstaaten Kommentare abgegeben haben. Die Kommission 
kann im Anschluss an Kommentare anderer Mitgliedstaaten eine Stel
lungnahme abgeben. Die Kommission gibt eine solche Stellungnahme in 
begründeten Fällen ab, nachdem mindestens ein Drittel der Mitglied
staaten der Auffassung ist, dass eine ausländische Direktinvestition vo
raussichtlich ihre Sicherheit oder öffentliche Ordnung beeinträchtigt. 

Die Kommission teilt den anderen Mitgliedstaaten mit, dass eine Stel
lungnahme abgegeben wurde. 

(3) Ist ein Mitgliedstaat der begründeten Auffassung, dass eine aus
ländische Direktinvestition in seinem Hoheitsgebiet voraussichtlich 
seine Sicherheit oder öffentliche Ordnung beeinträchtigt, so kann er 
die Kommission oder andere Mitgliedstaaten ersuchen, eine Stellung
nahme bzw. Kommentare abzugeben. 

(4) Die Kommentare gemäß Absatz 1 und die Stellungnahmen ge
mäß Absatz 2 sind hinreichend zu begründen. 

(5) Ist ein Mitgliedstaat oder die Kommission der Auffassung, dass 
eine ausländische Direktinvestition, die keiner Überprüfung unterzogen 
wird, voraussichtlich die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung im 
Sinne der Absätze 1 oder 2 beeinträchtigt, so kann sie den Mitgliedstaat, 
in dem die ausländische Direktinvestition geplant ist oder abgeschlossen 
wurde, um die in Artikel 9 genannten Informationen ersuchen. 

Informationsersuchen sind hinreichend zu begründen, auf die zur Ab
gabe von Kommentaren gemäß Absatz 1 bzw. einer Stellungnahme 
gemäß Absatz 2 erforderlichen Informationen zu beschränken, müssen 
verhältnismäßig zum Zweck des Ersuchens sein und dürfen den Mit
gliedstaat, in dem die ausländische Direktinvestition geplant ist oder 
abgeschlossen wurde, nicht über Gebühr belasten. 

Die Informationsersuchen und Antworten der Mitgliedstaaten sind 
gleichzeitig an die Kommission zu übermitteln. 

(6) Die Kommentare gemäß Absatz 1 bzw. die Stellungnahmen ge
mäß Absatz 2 sind an den Mitgliedstaat zu richten, in dem die auslän
dische Direktinvestition geplant ist oder abgeschlossen wurde, und sind 
innerhalb einer angemessenen Frist, spätestens aber 35 Kalendertage 
nach Eingang der in Absatz 5 genannten Informationen oder der Mit
teilung gemäß Artikel 9 Absatz 5 an ihn zu übermitteln. Ergeht die 
Stellungnahme der Kommission im Anschluss an Kommentare anderer 
Mitgliedstaaten, so stehen der Kommission zusätzliche 15 Kalendertage 
für die Vorlage dieser Stellungnahme zur Verfügung. 

(7) Ein Mitgliedstaat, in dem eine ausländische Direktinvestition ge
plant ist oder abgeschlossen wurde, berücksichtigt in angemessener 
Weise die Kommentare der anderen Mitgliedstaaten und die Stellung
nahme der Kommission. 

(8) Die Mitgliedstaaten können Kommentare gemäß Absatz 1 und 
die Kommission kann eine Stellungnahme gemäß Absatz 2 spätestens 
15 Monate, nachdem die ausländische Direktinvestition abgeschlossen 
wurde, abgeben. 

▼B
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(9) Die Zusammenarbeit gemäß diesem Artikel findet über die nach 
Artikel 11 eingerichteten Kontaktstellen statt. 

(10) Dieser Artikel gilt nicht für ausländische Direktinvestitionen, die 
vor dem 10. April 2019 abgeschlossen wurden. 

Artikel 8 

Ausländische Direktinvestitionen, die voraussichtlich Projekte oder 
Programme von Unionsinteresse beeinträchtigen 

(1) Ist die Kommission der Auffassung, dass eine ausländische Di
rektinvestition aus Gründen der Sicherheit oder der öffentlichen Ord
nung voraussichtlich Projekte oder Programme von Unionsinteresse be
einträchtigt, so kann sie eine Stellungnahme an den Mitgliedstaat rich
ten, in dem die ausländische Direktinvestition geplant ist oder abge
schlossen wurde. 

(2) Die Verfahren der Artikel 6 und 7 gelten sinngemäß mit folgen
den Änderungen: 

a) Im Rahmen der in Artikel 6 Absatz 1 genannten Mitteilung oder der 
in Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 7 Absatz 1 genannten Kommentare 
kann ein Mitgliedstaat angeben, ob er der Auffassung ist, dass eine 
ausländische Direktinvestition voraussichtlich Projekte und Pro
gramme von Unionsinteresse beeinträchtigt. 

b) Den anderen Mitgliedstaaten wird die Stellungnahme der Kommis
sion übermittelt. 

c) Der Mitgliedstaat, in dem die ausländische Direktinvestition geplant 
ist oder abgeschlossen wurde, trägt der Stellungnahme der Kommis
sion umfassend Rechnung und gibt der Kommission gegenüber eine 
Erklärung ab, falls er deren Stellungnahme nicht nachkommt. 

(3) Zu den Projekten oder Programmen von Unionsinteresse zählen 
für die Zwecke dieses Artikels solche, bei denen Unionsmittel in erheb
licher Höhe oder zu einem wesentlichen Anteil bereitgestellt werden 
oder die unter die Rechtsvorschriften der Union über kritische Infra
strukturen, kritische Technologien oder kritische Ressourcen, die für 
die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung wesentlich sind, fallen. 
Die Projekte und Programme von Unionsinteresse sind im Anhang auf
gelistet. 

(4) Die Kommission erlässt gemäß Artikel 16 delegierte Rechtsakte 
zur Änderung der Auflistung der Projekte und Programme von Unions
interesse. 

Artikel 9 

Informationsanforderungen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Informationen, die gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 mitgeteilt wurden oder um die die Kommission und 
andere Mitgliedstaaten gemäß Artikel 6 Absatz 6 und Artikel 7 Absatz 5 
ersucht haben, der Kommission und den ersuchenden Mitgliedstaaten 
unverzüglich zur Verfügung gestellt werden. 

(2) Die Informationen gemäß Absatz 1 umfassen folgende Angaben: 

a) die Eigentümerstruktur des ausländischen Investors und des Unter
nehmens, in dem die ausländische Direktinvestition geplant ist oder 
abgeschlossen wurde, einschließlich Informationen zum tatsächlichen 
Investor und zur Kapitalbeteiligung; 

b) den ungefähren Wert der ausländischen Direktinvestition; 
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c) die Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsvorgänge des auslän
dischen Investors und des Unternehmens, in dem die ausländische 
Direktinvestition geplant ist oder abgeschlossen wurde; 

d) die Mitgliedstaaten, in denen der ausländische Investor und das Un
ternehmen, in dem die ausländische Direktinvestition geplant ist oder 
abgeschlossen wurde, wesentliche Geschäftsvorgänge durchführen; 

e) die Finanzierung der Investition und ihre Quelle, auf der Grundlage 
der besten dem Mitgliedstaat zur Verfügung stehenden Informatio
nen; 

f) der Tag, für den der Abschluss der ausländischen Direktinvestition 
geplant ist oder an dem die ausländische Direktinvestition abge
schlossen wurde. 

(3) Die Mitgliedstaaten bemühen sich, den ersuchenden Mitgliedstaa
ten und der Kommission, zusätzlich zu den in den Absätzen 1 und 2 
genannten Informationen alle verfügbaren Informationen unverzüglich 
zur Verfügung zu stellen. 

(4) Der Mitgliedstaat, in dem die ausländische Direktinvestition ge
plant ist oder abgeschlossen wurde, kann den ausländischen Investor 
oder das Unternehmen, in dem die ausländische Direktinvestition ge
plant ist oder abgeschlossen wurde, auffordern, die in Absatz 2 genann
ten Informationen zur Verfügung zu stellen. Der betreffende auslän
dische Investor oder das betreffende Unternehmen stellt die angeforder
ten Informationen unverzüglich zur Verfügung. 

(5) Ein Mitgliedstaat teilt der Kommission und den anderen betrof
fenen Mitgliedstaaten umgehend mit, wenn er unter außergewöhnlichen 
Umständen trotz bestmöglicher Anstrengungen nicht in der Lage ist, die 
in Absatz 1 genannten Informationen zu erlangen. In der Mitteilung gibt 
der Mitgliedstaat eine hinreichende Begründung, warum er diese Infor
mationen nicht zur Verfügung stellt, und erläutert die bestmöglichen 
Anstrengungen, die er zur Erlangung der angeforderten Informationen 
unternommen hat, einschließlich einer Aufforderung nach Absatz 4. 

Wird keine solche Information vorgelegt, so können sich etwaige Kom
mentare eines anderen Mitgliedstaats oder die Stellungnahmen der Kom
mission auf die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen stützen. 

Artikel 10 

Vertraulichkeit der übermittelten Informationen 

(1) Die bei der Anwendung dieser Verordnung gewonnenen Infor
mationen dürfen nur zu dem Zweck verwendet werden, zu dem sie 
angefordert wurden. 

(2) Die Mitgliedstaaten und die Kommission gewährleisten den 
Schutz der in Anwendung dieser Verordnung gewonnenen vertraulichen 
Informationen nach Maßgabe des Unionsrechts und des jeweiligen na
tionalen Rechts. 

(3) Die Mitgliedstaaten und die Kommission gewährleisten, dass der 
Geheimhaltungsgrad von Verschlusssachen, die im Rahmen dieser Ver
ordnung bereitgestellt oder ausgetauscht werden, ohne vorherige schrift
liche Zustimmung des Herausgebers weder herabgestuft noch aufgeho
ben wird. 

Artikel 11 

Kontaktstellen 

(1) Jeder Mitgliedstaat und die Kommission richten eine Kontakt
stelle für die Durchführung dieser Verordnung ein. Die Mitgliedstaaten 
und die Kommission befassen diese Kontaktstellen mit allen Fragen im 
Zusammenhang mit der Durchführung dieser Verordnung. 
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(2) Die Kommission stellt ein sicheres und verschlüsseltes System 
bereit, um die direkte Zusammenarbeit und den Informationsaustausch 
zwischen den Kontaktstellen zu unterstützen. 

Artikel 12 

Expertengruppe für die Überprüfung ausländischer 
Direktinvestitionen in der Europäischen Union 

Die Expertengruppe für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitio
nen in der Europäischen Union, die der Kommission Beratung und 
Fachwissen zur Verfügung stellt, erörtert weiterhin Fragen im Zusam
menhang mit der Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen, tauscht 
bewährte Verfahren und gewonnene Erkenntnisse aus und führt einen 
Gedankenaustausch über Trends und Fragen von gemeinsamem Inte
resse im Zusammenhang mit ausländischen Direktinvestitionen. Die 
Kommission zieht auch in Betracht, den Rat dieser Gruppe zu systemi
schen Fragen bei der Durchführung dieser Verordnung einzuholen. 

Die Erörterungen in der Gruppe sind vertraulich zu behandeln. 

Artikel 13 

Internationale Zusammenarbeit 

Die Mitgliedstaaten und die Kommission können bei Fragen im Zusam
menhang mit der Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen aus 
Gründen der Sicherheit und der öffentlichen Ordnung mit den zustän
digen Behörden von Drittstaaten zusammenarbeiten. 

Artikel 14 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Jede Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß dieser Ver
ordnung erfolgt gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 und der Ver
ordnung (EU) 2018/1725 und nur insoweit, als es für die Überprüfung 
ausländischer Direktinvestitionen durch die Mitgliedstaaten und für die 
Gewährleistung der Wirksamkeit der in dieser Verordnung vorgesehe
nen Zusammenarbeit erforderlich ist. 

(2) Personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Durchfüh
rung dieser Verordnung werden nicht länger als für den verfolgten 
Zweck erforderlich gespeichert. 

Artikel 15 

Bewertung 

(1) Bis zum 12. Oktober 2023 und danach alle fünf Jahre führt die 
Kommission eine Bewertung der Funktionsweise und der Wirksamkeit 
dieser Verordnung durch und legt dem Europäischen Parlament und 
dem Rat einen Bericht vor. Die Mitgliedstaaten werden dabei einbezo
gen und liefern der Kommission zur Erstellung des Berichts erforderli
chenfalls zusätzliche Informationen. 

(2) Werden im Bericht Änderungen dieser Verordnung empfohlen, 
kann ihm ein geeigneter Legislativvorschlag beigefügt werden. 

▼B
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Artikel 16 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kom
mission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertra
gen. 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 
Absatz 4 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem 10. April 
2019 übertragen. 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 Absatz 4 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 
Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 
Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kom
mission die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverstän
digen, im Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung 
vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung enthaltenen Grundsät
zen. 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, über
mittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 Absatz 4 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch 
der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 
erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Par
lament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Par
laments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 17 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 
Diese Verordnung gilt ab dem 11. Oktober 2020. 
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel
bar in jedem Mitgliedstaat. 

▼B
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ANHANG 

Auflistung der in Artikel 8 Absatz 3 genannten Projekte oder Programme 
von Unionsinteresse 

1. Europäische GNSS-Programme (Galileo und EGNOS): 

Verordnung (EU) Nr. 1285/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2013 betreffend den Aufbau und den Betrieb der euro
päischen Satellitennavigationssysteme und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 876/2002 des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 683/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 1). 

2. Copernicus: 

Verordnung (EU) Nr. 377/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 3. April 2014 zur Einrichtung des Programms Copernicus und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 911/2010 (ABl. L 122 vom 24.4.2014, 
S. 44). 

▼M1 
3. Horizont 2020, einschließlich Forschungs- und Entwicklungsprogrammen 

gemäß Artikel 185 AEUV, und gemeinsamer Unternehmen oder sonstiger 
gemäß Artikel 187 AEUV eingerichteter Strukturen: 

Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2013 über das Rahmenprogramm für Forschung und In
novation „Horizont 2020“ (2014-2020) und zur Aufhebung des Beschlusses 
Nr. 1982/2006/EG (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 104), einschließlich dort 
festgelegter Maßnahmen im Zusammenhang mit Schlüsseltechnologien, wie 
beispielsweise künstliche Intelligenz, Robotik, Halbleiter und Cybersicherheit. 

▼B 
4. Transeuropäisches Verkehrsnetz (TEN-T): 

Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2013 über Leitlinien der Union für den Aufbau eines 
transeuropäischen Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des Beschlusses 
Nr. 661/2010/EU (ABl. L 348 vom 20.12.2013, S. 1). 

5. Transeuropäische Energienetze (TEN-E): 

Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. April 2013 zu Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruk
tur und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 1364/2006/EG und zur Ände
rung der Verordnungen (EG) Nr. 713/2009, (EG) Nr. 714/2009 und (EG) 
Nr. 715/2009 (ABl. L 115 vom 25.4.2013, S. 39). 

6. Transeuropäische Netze im Bereich der Telekommunikation: 

Verordnung (EU) Nr. 283/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. März 2014 über Leitlinien für transeuropäische Netze im Bereich 
der Telekommunikationsinfrastruktur und zur Aufhebung der Entscheidung 
Nr. 1336/97/EG (ABl. L 86 vom 21.3.2014, S. 14). 

7. Europäisches Programm zur industriellen Entwicklung im Verteidigungs
bereich: 

Verordnung (EU) 2018/1092 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Juli 2018 zur Einrichtung des Europäischen Programms zur indus
triellen Entwicklung im Verteidigungsbereich zwecks Förderung der Wett
bewerbsfähigkeit und der Innovation in der Verteidigungsindustrie der Union 
(ABl. L 200 vom 7.8.2018, S. 30). 

▼M1 
8. Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ): 

Beschluss (GASP) 2018/340 des Rates vom 6. März 2018 zur Festlegung der 
Liste der im Rahmen der SSZ auszuarbeitenden Projekte (ABl. L 65 vom 
8.3.2018, S. 24). 

▼B
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Beschluss (GASP) 2018/1797 des Rates vom 19. November 2018 zur Ände
rung und zur Aktualisierung des Beschlusses (GASP) 2018/340 zur Festlegung 
der Liste der im Rahmen der SSZ auszuarbeitenden Projekte (ABl. L 294 vom 
21.11.2018, S. 18). 

Beschluss (GASP) 2019/1909 des Rates vom 12. November 2019 zur Ände
rung und zur Aktualisierung des Beschlusses (GASP) 2018/340 zur Festlegung 
der Liste der im Rahmen der SSZ auszuarbeitenden Projekte (ABl. L 293 vom 
14.11.2019, S. 113). 

9. Vorbereitende Maßnahme zur Vorbereitung des neuen Programms EU-GOV
SATCOM: 

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaus
haltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, 
(EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 
1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und 
des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung 
(EU, Euratom) Nr. 966/2012, insbesondere Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe 
b (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1). 

10. Vorbereitende Maßnahme im Bereich Verteidigungsforschung: 

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaus
haltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, 
(EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 
1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und 
des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung 
(EU, Euratom) Nr. 966/2012, insbesondere Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe 
b (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1). 

11. Europäisches gemeinsames Unternehmen für den ITER: 

Entscheidung 2007/198/Euratom des Rates vom 27. März 2007 über die 
Errichtung des europäischen gemeinsamen Unternehmens für den ITER 
und die Entwicklung der Fusionsenergie sowie die Gewährung von Vergüns
tigungen dafür (ABl. L 90 vom 30.3.2007, S. 58). 

▼M1
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